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oder Instandsetzungsarbeiten durch den Besteller oder Dritte ein. Gleiches gilt für einen
Mangel, der den Wert oder die Tauglichkeit des Liefergegenstandes nur unerheblich
mindert.

(3) Ist eine förmliche Abnahme vereinbart oder ist eine Erstmusterprüfung erfolgt, sind
Ansprüche wegen solcher Mängel ausgeschlossen, die der Besteller bei einer sorgfälti-
gen Abnahme/Erstmusterprüfung hätte erkennen und feststellen können. 

(4) Soweit nicht zwingend längere gesetzliche Fristen vorgeschrieben sind, insbesondere
für Waren, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk ver-
wendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, verjähren Sach-
mängelansprüche in 12 Monaten ab dem Zeitpunkt der Ablieferung des Liefergegen-
standes bei dem Besteller oder bei dem von dem Besteller bezeichneten Dritten.

(5) Sofern nicht ausdrücklich und schriftlich anders vereinbart, übernehmen wir keine Haf-
tung dafür, dass die von uns angebotenen oder gelieferten Waren außerhalb des von
uns beschriebenen allgemeinen Einsatzzweckes für die vom Besteller in Aussicht
genommenen Zwecke geeignet sind. Es ist allein Sache des Bestellers, dies vor dem Ein-
satz/der Verwendung der Artikel auf eigenes Risiko und auf eigene Kosten zu erpro-
ben.

(6) Soweit wir Schlösser „verschieden schließend” anbieten oder liefern, wird durch diese
Bezeichnung keine Gewähr dafür übernommen, dass sich Schließungen nicht wieder-
holen.

(7) Der Besteller hat den Liefergegenstand unverzüglich nach Empfang durch ihn oder
einen von ihm als Empfänger benannten Dritten sorgfältig auf Mängelfreiheit, Übe-
reinstimmung mit der Auftragsbestätigung und Vollständigkeit zu untersuchen. Die Lie-
ferung oder Leistung gilt als genehmigt, wenn eine Mängelrüge nicht unverzüglich,
spätestens jedoch 8 Tage nach Ablieferung schriftlich oder mittels Telefax bei uns ein-
gegangen ist. Entsprechendes gilt, wenn der Mangel bei der unverzüglich durchzu-
führenden sorgfältigen Untersuchung nicht erkennbar war, binnen 8 Tagen ab Ent-
deckung des Mangels.

(8) Die vom Besteller beanstandeten Liefergegenstände sind zur Besichtigung durch uns
bereitzuhalten oder (ggf. Proben davon) auf unser Verlangen an uns zu senden. Bei
berechtigten Mängelrügen hat der Besteller gegen uns Anspruch auf Ersatz der not-
wendigen Kosten der Rücksendung. Kommt der Besteller diesen Verpflichtungen bin-
nen einer von uns gesetzten angemessenen Frist nicht nach oder verändern er oder
nicht in unserem Wirkungskreis tätige Dritte ohne unsere Zustimmung den beanstan-
deten Liefergegenstand, so geht der Besteller etwaiger Sachmängelansprüche verlustig.

(9) Nach unserer Wahl bessern wir einen mangelhaften Liefergegenstand zunächst nach
oder liefern einwandfreien Ersatz.

(10) Ist die Nacherfüllung mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden, können wir die
Nacherfüllung verweigern. In diesem Falle kann der Besteller nach seiner Wahl vom Ver-
trag zurücktreten oder Minderung verlangen.
Ist die Nacherfüllung möglich und nicht mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbun-
den, und kommen wir der Verpflichtung zur vertragsgemäßen Nacherfüllung nicht bin-
nen angemessener Zeit nach, so hat der Besteller eine letzte Frist zu setzen innerhalb
derer wir unseren Verpflichtungen nachzukommen haben. Nach erfolglosem Fristablauf
kann der Besteller Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten oder die not-
wendigen Nachbesserungsmaßnahmen von einem Dritten zu unseren Lasten vorneh-
men lassen. 
Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass der Liefergegenstand an einen anderen Ort in
den Ort des Sitzes oder der Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, werden
nicht übernommen, es sei denn, dies entspricht dem bestimmungsgemäßen uns
bekanntgegebenen Gebrauch.

(11) Für Schadensersatzansprüche des Bestellers haften wir nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten, sofern uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ist kein Vorsatz gegeben, ist die Haftung auf
den typischerweise entstehenden vorhersehbaren Schaden begrenzt.

(12) Werden von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen Kar-
dinalpflichten verletzt, so haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen, wobei die
Haftung jedoch auf den vorhersehbaren typischerweise eintretenden Schaden begrenzt
ist.

(13) Die gesetzliche Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit, auch die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bleibt von den
vorstehenden Bestimmungen unberührt. Der Besteller hat jedoch die von uns zu dem
jeweiligen Artikel gegebenen Informationen (Produktinformationen und bestimmungs-
gemäße Verwendung, Fehlgebrauch, Produktleistung, Produktwartung, Informations-
und Instruktionspflichten) an seinen Abnehmer weiterzugeben/gegenüber seinem
Abnehmer zu erfüllen und diesen zu verpflichten, gegenüber seinen Nachabnehmern
ebenso zu verfahren. Ansonsten zeichnen wir uns gegenüber dem Besteller – soweit
gesetzlich zulässig – frei.

(14) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatzansprüche gleichgültig aus welchem
Rechtsgrund ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Das gilt insbesondere für
Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflicht-
verletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche gem. § 823 BGB sowie für entgange-
nen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden. § 444 BGB bleibt unberührt.
Vereinbarungen, die der Besteller mit seinem Abnehmer getroffen hat und die über die
gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehen, binden uns im Rahmen gesetzlicher Rück-
griffsansprüche in keinem Fall.
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, hat das auch Geltung für
eine etwaige persönliche Haftung unserer gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und Erfül-
lungsgehilfen.

(15) Soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, beschränkt sich
unsere Haftung aus vertraglichen und außervertraglichen Rechtsgrundlagen (auch aus
Deliktsrecht) auf den Umfang unserer Versicherungseindeckung:
Euro 2.550.000,-- für Sachschäden
Euro 51.000,-- für Vermögensschäden

X. Eigentumsvorbehalt
(1) Alle unsere Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Die gelieferte Ware bleibt

bis zur Erfüllung sämtlicher uns gegenüber dem Besteller zustehenden Ansprüche unser
Eigentum.

(2) Wird die gelieferte Ware durch den Besteller zu einer neuen Sache verarbeitet, so erfolgt
die Verarbeitung für uns, ohne dass wir daraus verpflichtet werden. Der Besteller ver-
wahrt in diesem Fall die Sache für uns. Der Eigentumserwerb des Bestellers gem. § 950
BGB ist ausgeschlossen. Bei Verarbeitung mit anderen, nicht uns gehörenden Waren
erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der von
uns gelieferten und der anderen Waren zurzeit der Verarbeitung. Die neue Sache gilt als
Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.

(3) Eine Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im gewöhnlichen Geschäftsgang ist nur
dem Besteller gestattet, der Wiederverkäufer ist. Der Besteller tritt seine Forderungen
aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware schon jetzt mit dem Betrag an uns ab, der
dem Wert der Vorbehaltsware entspricht; bei Veräußerung zusammen mit anderen uns
nicht gehörenden Waren verarbeiteten Liefergegenständen oder bei sonstiger Ver-
äußerung zu einem Gesamtpreis mit der Quote gem. dem vorstehenden Abs. 3. 
Wird die Vorbehaltsware vom Besteller als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück
eines Dritten eingebaut, so tritt der Besteller schon jetzt den ihm gegen den Dritten oder
gegen den, den es angeht, erwachsenden Vergütungsanspruch mit dem Betrag an uns
ab, der dem Wert der Vorbehaltsware entspricht. Steht die Vorbehaltsware in unserem
Miteigentum, so erstreckt sich die Abtretung auf den Betrag, der unserem Anteilswert
am Miteigentum entspricht. Steht dem Besteller ein Anspruch auf Bestellung einer
Sicherungshypothek gem. § 648 BGB zu, so geht dieser Anspruch in Höhe des Wertes
der Vorbehaltsware auf uns über. 
Wert der Vorbehaltsware im Sinne dieser Bestimmungen ist der Wert unserer Gesamt-
forderungen einschließlich Nebenforderungen (insbesondere Kosten und Zinsen)
zuzüglich eines Sicherungsaufschlages von 20 %
Wir nehmen sämtliche vorstehenden Abtretungen an und stimmen sämtlichen Forde-
rungsübergängen zu.
Den Rang eines abgetretenen Teilbetrages im Rahmen der dem Besteller erwachsenden
Gesamtforderungen bestimmen wir.

(4) Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware oder zum Einbau nur mit
der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Kaufpreisforderungen, die Werklohn-
forderungen oder die sonstigen Vergütungsansprüche gem. Abs. 3 auf uns übergehen.
Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware (einschließlich ihrer Verpfändung
und Sicherungsübereignung) und zu anderen Verfügungen über die Forderungen, die
er gem. Abs.3 an uns abgetreten oder abzutreten hat (einschließlich ihrer Abtretung,
Sicherungsabtretung und Verpfändung), ist der Besteller nicht berechtigt.

(5) Wir ermächtigen den Besteller unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der Forde-
rungen aus dem Weiterverkauf, der Werklohnforderungen oder sonstigen Vergütungs-
ansprüche. Von dem insoweit als Inkassobeauftragen für uns tätigen Besteller beigezo-
gene Beträge sind bis zur Höhe unsere Forderungen (einschließlich Nebenforderungen
wie Kosten und Zinsen) an uns weiterzuleiten. Von unserer eigenen Einziehungsbefug-
nis werden wir keinen Gebrauch machen, solange der Besteller seinen Zahlungsver-
pflichtungen nachkommt. Auf Verlangen hat der Besteller uns die Schuldner der abge-
tretenen Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen. Wir werden
hiermit ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung im Namen des Bestellers anzuzeigen.

(6) Bei Pfändungsmaßnahmen oder sonstigen Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware hat
der Besteller uns sofort zu benachrichtigen und ggf. unaufschiebbare Interventions-
maßnahmen sofort auf eigene Kosten zu veranlassen.

(7) Übersteigt der Wert der uns eingeräumten Sicherungen unsere Forderungen um mehr
als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Bestellers in soweit zur Rückübertragung oder
Freigabe verpflichtet. Das Bestimmungsrecht, welche Forderungen rückübertragen
oder freigegeben werden, steht uns zu.
Mit der vollen Bezahlung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung geht das
Eigentum an der Vorbehaltsware auf den Besteller über. Zugleich erwirbt der Besteller
die Forderungen, die er zur Sicherung unserer Ansprüche nach Maßgabe der vorste-
henden Bestimmungen an uns abgetreten hat.

XI. Zurückbehaltungsrecht, Aufrechnung und Abtretung
(1) Die Ausübung des Zurückbehaltungsrechtes ist ausgeschlossen, sofern der Besteller

vorleistungspflichtig ist und im Übrigen nur zulässig, soweit das Zurückbehaltungsrecht
auf dem selben Vertragsverhältnis beruht.

(2) Die Aufrechnung durch den Besteller ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig fest-
gestellten Forderungen zulässig.

(3) Die Abtretung etwaiger gegen uns erworbener Ansprüche seitens des Bestellers an
Dritte ist ausgeschlossen, sofern wir nicht zugestimmt haben.

XII. Patente
Bei Anfertigung nach Angaben, Zeichnungen oder Entwürfen des Bestellers ist dieser dafür
verantwortlich, dass keine Patente oder sonstige Schutzrechte Dritter verletzt werden. Im
Rechtsverhältnis zum Besteller ist unsere Haftung ausgeschlossen. Der Besteller ist verpflich-
tet, uns von allen Ansprüchen Dritter freizustellen und uns sämtliche notwendigen Kosten zu
ersetzen, die uns im Falle der Inanspruchnahme durch Dritte zur Abwehr solcher Ansprüche
entstehen.

XIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
(1) Erfüllungsort ist Heiligenhaus.
(2) Gerichtsstand für alle Ansprüche der Vertragsparteien einschließlich Wechsel- und

Scheckklagen ist das für unseren Hauptsitz zuständige Gericht. Wahlweise sind wir auch
berechtigt, an dem für den Sitz des Bestellers zuständigen Gericht zu klagen.

(3) Auf das Rechtsverhältnis mit dem Besteller findet ausschließlich das Recht der Bundesre-
publik Deutschland Anwendung. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten
Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den Warenkauf (CISG  – „Wiener
Kaufrecht“) ist ausgeschlossen.
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